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Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Rauschenberg 

 
 

Kosten für die Reparatur von Wasserhausanschlussleitungen 
 
Nach der Wasserversorgungssatzung der Stadt Rauschenberg sind die Grundstück-
seigentümer unter anderem erstattungspflichtig für Reparaturen, die an der Hausan-
schlussleitung vorgenommen werden (§ 25). Die Hausanschlussleitung ist die Lei-
tung von der Hauptversorgungsleitung – beginnend an der Abzweigstelle – bis zur 
Hauptabsperreinrichtung hinter der Messeinrichtung (Wasserzähler), einschließlich 
der Verbindungsstücke zur Versorgungsleitung (§ 2). 
Das heißt, dass die Grundstückseigentümer für alle Reparaturen die bei einem Was-
serrohrbruch zwischen der Hauptleitung und ihrer Wasseruhr entstehen aufzukom-
men haben, egal ob die Anschlussleitung auf ihrem Grundstück oder im öffentlichen 
Bereich liegt. 
Grundstückseigentümer haben die Möglichkeit diese Kosten im Rahmen ihrer 
Wasserleitungsversicherung mitzuversichern. Da bei einem Wasserrohrbruch 
durchaus Kosten von bis zu 5.000 Euro entstehen können, bitten wir alle Grund-
stückseigentümer zu prüfen, ob sie diese Leistungen mitversichert haben bzw. sich 
mit ihrer Versicherung wegen eines Angebotes in Verbindung zu setzen. Danach 
können Sie entscheiden, ob Ihnen das Angebot ihrer Versicherung angemessen er-
scheint oder ob sie das Kostenrisiko eines möglichen Wasserrohrbruchs selbst tra-
gen wollen. 
 
 
Rauschenberg, den 15. November 2022 
 
Der Magistrat  
 
 
Michael Emmerich, Bürgermeister 
 
 
 
Hinweis: 
Der o.g. Veröffentlichungstermin sowie der Text der Bekanntmachung sind verbindlich. Änderungen an der Schreibweise oder 
Formulierung sind – mit Ausnahme offensichtlicher Schreibfehler – nicht zulässig. Die Veröffentlichung muss unter dem Kopf 
„Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Rauschenberg“ zuzüglich Wappen erfolgen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn 
sich die Bekanntmachungen über mehrere Seiten erstrecken. Sollten Probleme mit oder bei der Veröffentlichung auftreten, ist 
vor der Veranlassung von weiteren Maßnahmen unbedingt Rücksprache mit der Verwaltung unter Tel. – Nr. 06425 / 9239 – 12 
zu nehmen. Auf die rechtliche Bedeutung von Amtlichen Bekanntmachungen in förmlichen Verfahren wird in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich hingewiesen!  

 


